
Der Erzbischof von München und Freising

66. Satzung der Erzbischöflichen Knabenseminarstiftung Freising

Durch königliches Reskript wurde am 5. Mai 1826 die Errichtung des Knabense­
minars Freising verfügt. Mit Schreiben des Königlichen Bayerischen Staatsmim- 
sterium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 23. Februar 1912 
(Nr. 27132) wurde festgestellt, „daß die Ministerialpraxis... in dem Erzbischöfli­
chen Knabenseminar stets eine Anstalt mit eigener, im Stiftungscharakter beru­
henden Rechtspersönlichkeit erblickt hat“. Unter Wahrung der bestehenden 
Rechtstitel wird mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums der Erzdiözese ^ 
München und Freising (Metropolitankapitel) folgende Satzung für die Erzbi- ^ 
schöfliche Knabenseminarstiftung Freising erlassen:

§1
Name, Sitz und Rechtsform

Die Stiftung trägt den Namen „Erzbischöfliche Knabenseminarstiftung Frei­
sing“ und hat ihren Sitz in 8000 München 2, Maxbürgstraße 2. Sie ist eine rechts­
fähige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts im Sinne des Art. 36 des Baye­
rischen Stiftungsgesetzes vom 26.11.1954 und des Art. 1 (II) 3. a) der Ordnung 
für kirchliche Stiftungen vom 1.7.1988.

§2
Zweck

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchli­
che Zwecke, indem sie nach Möglichkeit ein Studienseminar in Freising unter­
hält und die anderen Studienseminare der Erzdiözese München und Freising 
sowie die Domsingknaben am Liebfrauendom in München fördert. |

§3

Organe und ihre Aufgaben

Organe der Stiftung sind:
1) Der Verwalter, zu dem in der Regel der Erzbischöfliche Finanzdirektor 

durch Urkunde des Erzbischofs von München und Freising bestellt wird.
Er verwaltet das Vermögen der Stiftung und vertritt die Stiftung außergericht­
lich und gerichtlich.
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2) Der Vermögensrat, der mit der Erzbischöflichen Finanzkommission iden­
tisch ist, soweit der Erzbischof nicht anderes bestimmt.

Die Zustimmung des Vermögensrats ist zu allen Geschäften der Vermögens- 
Verwaltung, die den Betrag von DM 50000,- übersteigen, einzuholen.

§4

Vermögensausstattung
Die Stiftung ist ausgestattet

1) mit Grund und Boden gemäß bisherigem Bestand,

2) mit beweglichem Vermögen, das bereits bisher dem Grundstockvermögen 
der Erzbischöflichen Knabenseminarstiftung zugeordnet war, und

3) mit der Gewährleistung der nachhaltigen Verwirklichung des Stiftungszwek- 
kes durch die Erzdiözese München und Freising, insbesondere durch Über­
nahme des Unterhalts der Gebäude. Verpflichtungen Dritter sind von dieser 
Gewährleistung unberührt.

§5

Heimfallrecht
Falls die Stiftung ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann oder aufgehoben wird, 
fällt das Vermögen an die Erzdiözese München und Freising.

§6

Ergänzende Bestimmungen
Auf die Stiftung sind die einschlägigen Bestimmungen des kirchlichen Rechtes 
und des Bayerischen Stiftungsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung anzu­
wenden.

Die Satzung kann vom Erzbischof von München und Freising nach Anhörung 
des Konsultorenkollegiums der Erzdiözese München und Freising geändert 
werden.
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§8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 25.März 1992 in Kraft.

München, den 18.Februar 1992

Erzbischof
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